
 

 
 

 
Einladung zur Gemeindeversammlung 
 

Am Dienstag, 2. Juni 2026, 20:00 Uhr, findet im Hotel Sonne in Reiden, die  
Gemeindeversammlung mit folgenden Traktanden statt: 
 

1. Jahresbericht 2025 
Genehmigung und Kenntnisnahme 

  
2. Finanzleitbild 2026 - 2030 

Kenntnisnahme 
  
3. 
 
 

Gemeindeordnung, SRR 101 
Genehmigung  
 

4. 
 
 

Reglement Bürgerrechtskommission, SRR 104 
Genehmigung  
 

5. 
 
 

Abrechnung Sonderkredit für den Neubau Strassenentwässerung und Kanalisation In-
dustriestrasse im Trennsystem inkl. Versickerungsanlagen 
Genehmigung  
 

6. 
 
 

Abrechnung Sonderkredit Gesamtprojekt Dorfstrasse Sagi Richenthal – Lupfen Langnau 
(Trinkwasserleitung, Kanalisation, Strassenerneuerung) 
Genehmigung  

  
Orientierung/Umfrage/Verschiedenes 

 

 
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Kurz-Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 2. Juni 2026 und 
lädt Sie ein, an der Versammlung teilzunehmen. 
 
Detaillierte Ausführungen zu den einzelnen Traktanden sind in einer ausführlichen Botschaft zu entnehmen, 
die auf der Webseite der Gemeinde (www.reiden.ch) aufgeschaltet ist. Ab dem 13. Mai 2026 kann die aus-
führliche Botschaft als Printversion bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.  
 
Es ist uns ein Anliegen, dass die Bevölkerung von Reiden über die Geschäfte gut und zeitnah orientiert 
wird.  

Gemeinderat Reiden 
 

Hinweise und Bemerkungen 

 
Stimmberechtigung 
Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen sind an der Gemeindeversammlung der Gemeinde Reiden 
Schweizerinnen und Schweizer stimmberechtigt, die am Versammlungstag das 18. Altersjahr zurückgelegt 
haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine 
vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und spätestens am 28. Mai 2026 ihren politischen Wohnsitz 
in Reiden geregelt haben. 
 

Aktenauflage/Detailunterlagen 
Die Unterlagen zur Gemeindeversammlung liegen ab dem 13. Mai 2026 bei der  
Gemeindeverwaltung, Schalter Dienste, zur Einsichtnahme auf. 
 
www.reiden.ch/Politik, Behörden und Verwaltung/Gemeindeversammlungen  
 
 
 
 
 
 

http://www.reiden.ch/
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Traktandum 1 – Jahresbericht 2025 
Genehmigung und Kenntnisnahme 
 

Das Jahresergebnis 2025 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 6.2 Mio. deutlich 
über dem Budget und stärkt den Finanzhaushalt der Gemeinde. Hauptgründe sind höhere Steu-
ereinnahmen – insbesondere aus früheren Jahren – sowie Einsparungen in mehreren Aufgaben-
bereichen, während gleichzeitig Mehrkosten etwa in der Langzeitpflege und im Bereich Kultur & 
Freizeit anfielen. Der Grossteil der Ausgaben entfällt weiterhin auf die Bereiche Bildung, Soziales, 
Finanzen sowie Bau & Infrastruktur.  
 
 
 
 
 
Trotz des positiven Ergebnisses bleiben die finanziellen Herausforderungen aufgrund der unsi-
cheren Ertragsprognosen sowie den geplanten, erheblichen Investitionsvolumen bestehen. Daher 
ist weiterhin ein verantwortungsbewusster und vorausschauender Umgang mit den Ressourcen 
erforderlich. 

 
Erfolgsrechnung 2025 

Aufgabenbereich Rechnung 2025 

Festgesetztes  

Budget 

2025 

Ergänztes  

Budget 2025 

Politik & Wirtschaft 708'273 914'263 914'263 

Finanzen -37'256'745 -30'143'394 -30'143'394 

Soziales 9'244'692 9'525'900 9'525'900 

Bildung 10'515'857 10'575'813 10'575'813 

Ver- & Entsorgung 205'848 -59'317 -59'317 

Zentrale Dienste 824'091 967'630 967'630 

Sicherheit  94'133 100'964 100'964 

Gesellschaft & Gesundheit 4'008'848 3'479'009 3'479'009 

Kultur & Freizeit 2'161'957 1'256'067 1'256'067 

Bau & Infrastruktur 3'267'467 3'208'943 3'208'943 

Ertragsüberschuss (-) 

Aufwandüberschuss (+) -6'225'579 -174'122 -174'122 

Zahlen sind gerundet, es können daher Rundungsdifferenzen entstehen 

 

Investitionsrechnung 2025 

Aufgabenbereich 

Rechnung 

2025 

Festge-

setztes 

Budget  

2025 

Kredit-

überträge 

aus Vor-

jahr 

Nachtrags-

kredite 

Kreditübertra-

gungen ins 

Folgejahr 

Ergänztes 

Budget 

2025 

Politik & Wirtschaft 58'789 60'000    60'000 

Bildung 183'314 190'000    190'000 

Ver- & Entsorgung 204'998 2'196'000 34'000  2'076'000 154'000 

Sicherheit 15'539 - 80'000  -64'000 16'000 

Kultur & Freizeit 89'916 315'000   -8'400 306'600 

Bau & Infrastruktur 1'630'118 1'235'000 -5'000  -530'000 700'000 

Netto-Investitionen 2'182'673 3'996'000 109'000  -2'678'400 1'426'600 

Investitionseinnahmen 674'261 963'000 70'000  -70'000 963'000 

Brutto-Investitionen 2'856'934 4'959'000 179'000  -2'748'400 2'389'600 

Zahlen sind gerundet, es können daher Rundungsdifferenzen entstehen 

 
  

Ertragsüberschuss (Gewinn)  CHF 6'225'579 
Bruttoinvestitionen  CHF 2'856'934 
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Bilanz 2025 (nach Ergebnisverbuchung) 

 31.12.2025 01.01.2025 Veränderung 

Aktiven 89'524'644 87'856'620 1'668'024 

Finanzvermögen 33'585'032 31'110'311 2'474'721 

Verwaltungsvermögen 55'939'611 56'746'309 -806'698 

Passiven 89'524'644 87'856'620 1'668'024 

Fremdkapital 52'977'806 57'890'544 -4'912'738 

Eigenkapital 36'546'838 29'966'076 6'580'762 

Davon Bilanzüberschuss 31'578'695 25'353'116 6'225'579 
Zahlen sind gerundet, es können daher Rundungsdifferenzen entstehen 

 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Jahresbericht 2025 zu genehmigen. 
 

Traktandum 2 – Finanzleitbild 2026 - 2030 
Kenntnisnahme 
 
Das Finanzleitbild 2026–2030 der Gemeinde Reiden legt Ausgangslage, Ziele und finanzpolitische Grunds-
ätze fest. Trotz verbesserter Finanzlage bleibt der Handlungsspielraum wegen hoher Verschuldung, stei-
gender Zinsen und geplanter Investitionen begrenzt. Zwingende Projekte und steigende Ausgaben erhöhen 
den finanziellen Druck, weshalb eine nachhaltige Finanzpolitik zentral ist. Aus diesen Herausforderungen 
wurden vier finanzpolitische Leitsätze definiert: 

 
Leitsatz 1: Wir begrenzen die Verschuldung auf ein tragbares Mass, damit kommende Generationen finan-
ziellen Handlungsspielraum behalten und nicht für heutige Entscheidungen bezahlen müssen. 
 
Leitsatz 2: Wir budgetieren vorsichtig und realistisch, schaffen damit finanzielle Stabilität und setzen allfäl-
lige Überschüsse gezielt für den Abbau unserer Schulden ein. 
 
Leitsatz 3: Wir schaffen Transparenz zwischen dem, was die Gemeinde leisten muss, und dem, was sie 
sich leisten kann – Leistungen und Steuern gehören zusammen. 
 
Leitsatz 4: Durch aktive Standortförderung, vorausschauende Bodenpolitik und qualitätsvolle Siedlungs-
entwicklung erhöhen wir unser Steuersubstrat. 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, das Finanzleitbild 2026 – 2030 zustimmend zur 
Kenntnis zu nehmen. 
 
 

Traktandum 3 – Gemeindeordnung, SRR 101 
Genehmigung  
 
Der Gemeinderat hat in Zusammenarbeit mit der Abteilung Gemeinde des Kantons Luzern und den Parteien 
und politischen Organisationen die Ergänzung zur Amtszeitbeschränkung des Gemeinderates diskutiert 
und anschliessend beschlossen.  
 
Art. 5 a Amtszeitbeschränkung Gemeinderat  
1 Die Amtszeit des Gemeinderates ist auf maximal drei aufeinanderfolgende volle Amtsperioden be-
schränkt. Angebrochene Amtsperioden werden nicht angerechnet.   
2 Nach Ablauf der maximalen Amtszeit ist eine erneute Wahl nach vier Jahren möglich.  
3 Nach Rücktritt während der dritten Amtsperiode ist eine erneute Wahl nach vier Jahren möglich.  
 
Übergangsbestimmung  
Die Amtszeitbeschränkung Gemeinderat tritt auf den 1. September 2028 in Kraft. Die beim Inkrafttreten 
dieser Bestimmung geleistete Amtszeit der im Amt stehenden Mitglieder des Gemeinderates wird bei der 
Berechnung der Amtszeit gemäss Art. 5a berücksichtigt. 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den neuen Artikel 5a der Gemeindeordnung zur 
Amtszeitbeschränkung Gemeinderat mit Übergangsbestimmung zuzustimmen. 
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Traktandum 4 – Reglement Bürgerrechtskommission, SRR 104 
Genehmigung  
 
Mit der Einführung des Geschäftsführermodells per 1. September 2024 entstand im Reglement der Bür-
gerrechtskommission der Gemeinde Reiden ein formeller Fehler. Entlassungen aus dem Gemeindebür-
gerrecht dürfen gemäss kantonalem Recht ausschliesslich durch den Gemeinderat erfolgen, weshalb die 
irrtümliche Zuständigkeitsübertragung an die Bürgerrechtskommission korrigiert werden muss. Zudem 
werden Begriffe und Verfahren angepasst, insbesondere wird bei ausländischen Gesuchstellern das Bür-
gerrecht nicht erteilt, sondern zunächst nur zugesichert. Die Änderungen dienen ausschliesslich der recht-
lichen Klarstellung und Harmonisierung. 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Änderung im Artikel 1 des Reglements der Bür-
gerrechtskommission (SRR 104) zu genehmigen. 
 
 

Traktandum 5 – Abrechnung Sonderkredit für den Neubau Strassenentwässerung und 
Kanalisation Industriestrasse im Trennsystem inkl. Versickerungsanlagen 
Genehmigung 

Der Neubau der Strassenentwässerung und Kanalisation an der Industriestrasse wurde planmässig abge-
schlossen und erfüllt alle Projektvorgaben. Die Abrechnung zeigt mit Kosten von rund CHF 1.52 Mio. eine 
deutliche Kreditunterschreitung von CHF 774'721.65 (33.8 %) gegenüber dem bewilligten Sonderkredit 
von CHF 2.29 Mio. Gründe dafür sind unter anderem günstige Angebote, eine effiziente Bauausführung 
und gute Rahmenbedingungen. 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Abrechnung Sonderkredit für den Neubau Stras-
senentwässerung und Kanalisation Industriestrasse im Trennsystem inkl. Versickerungsanlagen zu ge-
nehmigen. 
 
 

Traktandum 6 – Abrechnung Sonderkredit Gesamtprojekt Dorfstrasse Sagi Richenthal – 
Lupfen Langnau (Trinkwasserleitung, Kanalisation, Strassenerneuerung) 
Genehmigung 
 
Das Gesamtprojekt Dorfstrasse Sagi Richenthal – Lupfen Langnau wurde erfolgreich abgeschlossen und 
erfüllt alle Projektvorgaben. Die Abrechnung zeigt mit Kosten von rund CHF 2.83 Mio. eine deutliche Kre-
ditunterschreitung von CHF 1'156'941.3 (29 %) gegenüber dem bewilligten Sonderkredit von CHF 3.99 
Mio. Hauptgründe sind günstige Angebote, eine optimierte Bauausführung sowie gute Zusammenarbeit 
und Rahmenbedingungen. 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Abrechnung Sonderkredit Gesamtprojekt 
Dorfstrasse Sagi Richenthal – Lupfen Langnau zu genehmigen. 

Informationsveranstaltungen der Parteien und politischen Organisationen 
 

Die Mitte Reiden 21.05.2026; 19:30 Uhr, Rest. Lerchenhof, Mehlsecken www.diemitte-reiden.ch 
FDP Reiden 21.05.2026; 20:00 Uhr, Hotel Sonne, Reiden www.fdp-reiden.ch 
ig-reiden weitere Informationen → www.ig-reiden.ch  
SP Reiden 21.05.2026; 19:30 Uhr, Restaurant Schwanen, Reiden www.sp-reiden.ch 
SVP Reiden 12.05.2026; 19:30 Uhr, Hotel Sonnel, Reiden www.svp-reiden.ch 


